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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit
 

Hauptausschuss 01.06.2026 Anhörung
 
 

Neufassung der „Stadtverordnung der Stadt Norderstedt über die Benutzung von 
Feuer und von brandgefährlichen Geräten im Freien“
 
 
Sachverhalt:
 
Im Rahmen der auslaufenden Stadtverordnung „Feuer“ wurde eine rechtliche Prüfung durch 
die Verwaltung vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass während der Geltungsdauer 
der bisherigen Stadtverordnung Änderungen in der Pflanzenabfallverordnung in Kraft 
getreten sind.
 
Ziel der Anpassungen in der Stadtverordnung war es, die Bürgerinnen und Bürger auf die 
geltenden Bundes- und Landesvorgaben hinzuweisen und die relevanten Rechtsgrundlagen 
verständlich darzustellen. Nach Prüfung durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport als zuständige Aufsichtsbehörde wurde jedoch darauf hingewiesen, dass 
die Stadt lediglich einen informativen Verweis auf die einschlägigen Landesregelungen 
geben darf. Direkt zitierte Passagen der Landesverordnung mussten daher aus der 
Stadtverordnung entfernt werden. (siehe Anlage)
 
Diese und weitere redaktionelle Anpassungen wurden in der vorliegenden Fassung der 
Stadtverordnung umgesetzt.
 
 
Anlage:

1. neue Stadtverordnung der Stadt Norderstedt über die Benutzung von Feuer und von 
brandgefährlichen Geräten im Freien (Endfassung)

 
 




